
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verhaltenskodex 
für ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  

in der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde  
 
 

Unsere Verantwortung gegenüber  
Kindern und Jugendlichen 

Als Christen glauben wir, dass der Mensch als Bild Gottes 
von ihm geliebt und bedingungslos angenommen ist. Es ist 
uns daher untersagt, Menschen zu gebrauchen und sie nach 
unserem Bild zu gestalten. Kinder und Jugendliche bedürfen 
eines besonderen Schutzes. 

Als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kinder- und 
Jugendarbeit der Evangelisch-methodistischen Kirche sind 
wir uns unserer hohen Verantwortung gegenüber den Kindern 
und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, bewusst. Wir wis-
sen darum, dass wir von ihnen als Vorbilder im Leben und im 
Glauben wahrgenommen werden. Wir wissen ebenso, dass 
uns die Kinder und die Jugendlichen anvertraut sind und dass 
wir deshalb eine Mitverantwortung dafür haben, dass sie in 
einem für sie hilfreichen und förderlichen Umfeld aufwach-
sen.  
 

Unsere Aufsichtspflicht 
Für die Zeit, die sie in unseren Gruppenstunden und ande-

ren Veranstaltungen verbringen, sind wir für ihren Schutz 
und ihre Unversehrtheit verantwortlich. Diese Verantwortung 
nehmen wir sehr ernst, insbesondere dann, wenn wir mit 

Minderjährigen zu tun haben. Wir achten darauf, dass Kinder 
und Jugendliche in unserer Kirche in keiner Weise zu Schaden 
kommen. Gewalt als Mittel der Erziehung und Konfliktlösung 
schließen wir aus. Wir wollen unsere Aufsichtspflicht gegen-
über Kindern und Jugendlichen sensibel und aufmerksam 
wahrnehmen. 
 
Unsere Haltung zum Thema „sexueller Missbrauch“ 

Insbesondere der Bereich der Sexualität und der Intimität 
ist hierbei zu schützen. Wir legen größten Wert darauf, dass 
jegliche sexuelle Belästigung verhindert, dass ein Verdacht 
angesprochen und gegebenenfalls angezeigt wird. Wir wis-
sen, dass wir Kinder gerade in diesem Bereich besonders 
sensibel beobachten, sie besonders aufmerksam wahrnehmen 
und für ihren Schutz eintreten müssen. Wir sind uns dessen 
bewusst, dass unser Verhalten (unser Handeln und unser 
Reden) gegenüber Kindern und Jugendlichen sehr behutsam 
sein muss und dass die Grenzen der Persönlichkeit eines 
Menschen immer gewahrt bleiben müssen. Wir unterbinden 
jegliches Verhalten, das die Intimsphäre eines Menschen 
nicht achtet oder verletzt. Wir wissen, dass insbesondere 
Minderjähren unsere ganz besondere Aufmerksamkeit und 
Fürsorge gelten muss. 

 
 
 

Persönliche Erklärung  
 Ich erkläre,  

 dass ich diesen Verhaltenskodex bejahe und  
 dass ich die zu diesen Fragen geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland (nachfolgend abgedruckt)  

zur Kenntnis genommen habe.  
 
 
 
 ___________________________________________________________   __________________________  
Name, Vorname Geburtsdatum 
 
 
 ______________________________________________   ___________________________________________  
Ort, Datum Unterschrift 



 
 

 

Die geltenden Gesetzestexte zu Fragen des sexuellen Missbrauchs 
 

Zusammenfassung des Paragraphen 
als Anhang zum Verhaltenskodex Gesetzestext im Wortlaut 

§174 StGB 
Strafbar sind versuchte und vollendete 
sexuelle Handlungen an, mit oder vor 
Schutzbefohlenen bis 18 Jahre durch 
Personen, denen die Erziehung, Ausbil-
dung oder Betreuung des Opfers übertra-
gen wurde. Hierzu gehören Eltern, Leh-
rer, Erzieher, Pfarrer, Gruppenleiter etc. 

(1) Wer sexuelle Handlungen
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die 

ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut 
ist, 

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die 
ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur 
Betreuung in der Lebensführung anvertraut 
oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses untergeordnet ist, unter 
Missbrauch einer mit dem Erziehungs-, 
Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängig-
keit oder 

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten 
leiblichen oder angenommenen Kind  

vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen 
vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
Nr. 1 bis 3 

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefoh-
lenen vornimmt oder 

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass 
er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt,  

um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch 
sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des 
Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 kann 
das Gericht von einer Bestrafung nach dieser 
Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des 
Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der 
Tat gering ist. 

 
§174 a, b, c StGB 
Die Opferpersonenkreise werden auf 
Hilfsbedürftige, Kranke und Gefangene 
oder sich in Verwahrung oder in Bera-
tungs-, Behandlungs- oder Betreuungs-
verhältnisse befindliche oder stationär 
untergebrachte Personen ausgeweitet. 
Damit vergrößert sich der Kreis der mög-
lichen Täter entsprechend. 

A (1) Wer sexuelle Handlungen an einer Gefangenen 
oder auf behördliche Anordnung verwahrten Person, 
die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung 
oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch 
seiner Stellung vornimmt oder an sich von der 
gefangenen oder verwahrten Person vornehmen 
lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in 
einer Einrichtung für kranke oder hilfsbedürftige 
Menschen aufgenommen und ihm zur Beaufsichti-
gung oder Betreuung anvertraut ist, dadurch 
missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Krank-
heit oder Hilfsbedürftigkeit dieser Person sexuelle 
Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr 
vornehmen lässt. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
B (1) Wer als Amtsträger, der zur Mitwirkung an 
einem Strafverfahren oder an einem Verfahren zur 
Anordnung einer freiheitsentziehenden Maßregel 
der Besserung und Sicherung oder einer behördli-
chen Verwahrung berufen ist, unter Missbrauch der 
durch das Verfahren begründeten Abhängigkeit 

sexuelle Handlungen an demjenigen, gegen den 
sich das Verfahren richtet, vornimmt oder an sich 
von dem anderen vornehmen lässt, wird mit Frei-
heitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
C (1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die 
ihm wegen einer geistigen oder seelischen Krank-
heit oder Behinderung einschließlich einer Sucht-
krankheit oder wegen einer körperlichen Krankheit 
oder Behinderung zur Beratung, Behandlung oder 
Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch des 
Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhält-
nisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen 
lässt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen 
an einer Person, die ihm zur psychotherapeutischen 
Behandlung anvertraut ist, unter Missbrauch des 
Behandlungsverhältnisses vornimmt oder an sich 
von ihr vornehmen lässt. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 

 
§176 StGB 
Strafbar sind jegliche sexuelle Handlun-
gen an Kindern unter 14 Jahren, die Ein-
beziehung Dritter sowie sexuelle Hand-
lungen vor Kindern oder das Vorzeigen 
pornographischen Materials. 
 

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter 
vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von 
dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe 
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu be-
stimmt, dass es sexuelle Handlungen an einem 
Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich 
vornehmen lässt. 
(3) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheits-
strafe nicht unter einem Jahr zu erkennen. 
(4) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren wird bestraft, wer  
sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt, 
ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlun-
gen vornimmt, soweit die Tat nicht nach Absatz 1 
oder Absatz 2 mit Strafe bedroht ist, 

auf ein Kind durch Schriften (§ 11 Abs. 3) einwirkt, 
um es zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es 
an oder vor dem Täter oder einem Dritten vorneh-
men oder von dem Täter oder einem Dritten an sich 
vornehmen lassen soll, oder 
auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer 
Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen 
von Tonträgern pornographischen Inhalts oder 
durch entsprechende Reden einwirkt.  
(5) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf 
Jahren wird bestraft, wer ein Kind für eine Tat nach 
den Absätzen 1 bis 4 anbietet oder nachzuweisen 
verspricht oder wer sich mit einem anderen zu einer 
solchen Tat verabredet. 
(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten 
nach Absatz 4 Nr. 3 und 4 und Absatz 5. 

   

§176 a, b StGB 
Strafverschärfend sind Fälle von „schwe-
rem“ sexuellem Missbrauch. Der vollzo-
gene Beischlaf, gesundheitliche und see-
lische Schädigungen oder erhebliche 
Schädigungen der körperlichen und see-
lischen Entwicklung durch die Tat, die 
Herstellung pornographischer Schriften. 
 

A (1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in 
den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr bestraft, wenn der Täter 
innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer 
solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist. 
(2) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den 
Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit Freiheitsstrafe 
nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn 
eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den 
Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlun-
gen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vorneh-
men lässt, die mit einem Eindringen in den Körper 
verbunden sind, 
die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen 
wird oder 
der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer 
schweren Gesundheitsschädigung oder einer 
erheblichen Schädigung der körperlichen oder 
seelischen Entwicklung bringt.  
(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird 
bestraft, wer in den Fällen des § 176 Abs. 1 bis 3, 4 
Nr. 1 oder Nr. 2 oder des § 176 Abs. 6 als Täter oder 
anderer Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat 
zum Gegenstand einer pornographischen Schrift 

(§ 11 Abs. 3) zu machen, die nach § 184b Abs. 1 bis 
3 verbreitet werden soll. (4) In minder schweren 
Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren 
Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
(5) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird 
bestraft, wer das Kind in den Fällen des § 176 Abs. 1 
bis 3 bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder 
durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt. 
(6) In die in Absatz 1 bezeichnete Frist wird die Zeit 
nicht eingerechnet, in welcher der Täter auf behörd-
liche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden 
ist. Eine Tat, die im Ausland abgeurteilt worden ist, 
steht in den Fällen des Absatzes 1 einer im Inland 
abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem 
Strafrecht eine solche nach § 176 Abs. 1 oder 2 
wäre. 
B Verursacht der Täter durch den sexuellen Miss-
brauch (§§ 176 und 176a) wenigstens leichtfertig 
den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange 
Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn 
Jahren. 



 
 

 

§182 StGB 
Sexueller Missbrauch liegt dann vor, 
wenn eine Person über 18 Jahre unter 
Ausnutzung einer Zwangslage oder gegen 
Entgelt sexuelle Handlungen an einer 
Person unter 16 Jahren vornimmt oder 
durch sie an sich vornehmen lässt.  
Sexueller Missbrauch liegt auch dann vor, 
wenn eine Person über 21 Jahre sexuelle 
Handlungen an einer Person unter 16 
Jahren vornimmt oder durch sie an sich 
vornehmen lässt. 

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch 
missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer 
Zwangslage 
sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich 
von ihr vornehmen lässt oder 
diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem 
Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich 
vornehmen zu lassen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren 
bestraft, die eine Person unter achtzehn Jahren 
dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt 
sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich 
von ihr vornehmen lässt. 
(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine 
Person unter sechzehn Jahren dadurch missbraucht, 
dass sie 
sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich 
von ihr vornehmen lässt oder 

diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem 
Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich 
vornehmen zu lassen,  
und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur 
sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf 
Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfol-
gungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen 
Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten 
von Amts wegen für geboten hält. 
(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das 
Gericht von Strafe nach diesen Vorschriften abse-
hen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der 
Person, gegen die sich die Tat richtet, das Unrecht 
der Tat gering ist. 

 
§225 StGB 
Wer eine Person unter 18 Jahren oder 
eine wegen Gebrechlichkeit oder Krank-
heit wehrlose Person, die 
1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 
2. seinem Hausstand angehört, 
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner 

Gewalt überlassen worden oder 
4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder 

Arbeitsverhältnisses untergeordnet 
ist,  

quält oder roh misshandelt, oder wer 
durch böswillige Vernachlässigung seiner 
Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Ge-
sundheit schädigt, wird mit Freiheits-
strafte von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft. 

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder 
eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose 
Person, die 
seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 
seinem Hausstand angehört, 
von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlas-
sen worden oder 
ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses untergeordnet ist,  
quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswil-
lige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu 
sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu 
erkennen, wenn der Täter die Schutzbefohlene 
Person durch die Tat in die Gefahr 
des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädi-
gung oder 
einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder 
seelischen Entwicklung bringt.  
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, 
in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
zu erkennen. 

 
 


